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1 Geltung Angebot, Auftragsbestätigung, 
Umfang der Lieferung 

1.1 Die Angebote, Verkäufe und Lieferungen des Lieferers 
erfolgen aufgrund dieser Allgemeinen Lieferbedingun-
gen. Hiervon abweichende Bedingungen des Bestellers 
gelten nur dann und nur insoweit als angenommen, als 
sie der Lieferer ausdrücklich anerkennt und schriftlich 
bestätigt. 

1.2 Inhalt und Umfang von Angeboten bestimmen sich 
ausschließlich nach der Typenbeschreibung. Insbeson-
dere sind zum Angebot gehörige Unterlagen, Abbildun-
gen, Zeichnungen, Gewichts-, Maß- und ähnliche An-
gaben nur als Richtwerte zu verstehen, soweit sie nicht 
ausdrücklich als verbindlich bezeichnet sind. An allen 
Angebotsunterlagen behält sich der Lieferer Eigentums-, 
Urheber- und sonstige gewerbliche Schutzrechte sowie 
sein Know-how vor; sie dürfen nur mit seiner Zustim-
mung Dritten zugänglich gemacht werden und vom An-
gebotsnehmer nur vertragskonform verwendet werden.  

1.3 Für den Umfang der Lieferung ist die schriftliche 
Auftragsbestätigung des Lieferers maßgebend, bei feh-
lender schriftlicher Auftragsbestätigung gilt sein Ange-
bot. Hiervon unberührt bleibt das Recht des Lieferers, 
technische Änderungen an dem Liefergegenstand dann 
vorzunehmen, wenn dadurch die technische Funktion 
nicht beeinträchtigt wird. 

1.4 Bei ständiger Geschäftsbeziehung werden die Allgemei-
nen Geschäftsbedingungen des Lieferers in der jeweils 
gültigen Fassung auch dann Vertragsbestandteil, wenn 
nicht ausdrücklich mehr darauf Bezug genommen wird. 

2 Lieferfristen, Verzug, Unmöglichkeit 

2.1 Die Einhaltung der Lieferfrist setzt die Erfüllung der Ver-
tragspflichten des Bestellers voraus. Die Lieferfrist beginnt 
mit der Absendung der Auftragsbestätigung, jedoch nicht, 
bevor alle Einzelheiten der Ausführung geklärt sind, die 
vom Besteller zu beschaffenden Unterlagen, 
Genehmigungen, Freigaben vorgelegt wurden, 
vereinbarte Zahlungen eingegangen und sonstige, ein-
zelvertraglich vereinbarte Voraussetzungen der rei-
bungslosen Abwicklung des Auftrages eingetreten sind. 
Andernfalls verlängert sich die Lieferfrist angemessen; 
dies gilt nicht, soweit der Lieferer eine Verzögerung zu 
vertreten hat. 

2.2 Die Lieferfrist ist eingehalten, wenn bis zu ihrem Ablauf 
der Liefergegenstand das Werk des Lieferers verlassen 
hat oder die Versandbereitschaft mitgeteilt ist.  
 
Richtige und rechtzeitige Selbstbelieferung des Lieferers 
durch seine Vorlieferanten bleibt vorbehalten. Verzögert 
sich die Lieferung durch den Eintritt von unvorherseh-
baren und/oder ungewöhnlichen Umständen auf Seiten 
des Lieferers, die er trotz zumutbarer Sorgfalt nicht ab-
wenden konnte, so verlängert sich die Lieferzeit entspre-
chend. Es kommt nicht darauf an, ob die Störung im 
Werk des Lieferanten oder seines Unterlieferanten ein-
getreten ist. Störungen sind z.B. behördliche Sanktionen 
und Eingriffe, Verzögerungen in der Anlieferung von Zu-
lieferteilen, Energieversorgungsschwierigkeiten, Betriebs-
störungen sonstiger Art. Diese Regelungen finden bei 
Streik und/oder Aussperrung entsprechend Anwendung. 

2.3 Wird dem Lieferer die gesamte Lieferung oder Leistung 
vor Gefahrübergang endgültig unmöglich, kann der Be-
steller vom Vertrag zurücktreten. Einer Unmöglichkeit 
steht gleich, wenn ein Teil der Lieferung unmöglich wird 
und der Besteller ein berechtigtes Interesse an der Ab-
lehnung einer Teillieferung hat, bzw. wenn ein Unver-
mögen des Lieferers eintritt. Etwaige Schadensersatzan-
sprüche des Bestellers bestimmen sich ausschließlich 
nach Ziff. 5. 

2.4 Verzögert sich der Versand aus Gründen, die der Bestel-
ler zu vertreten hat, so werden ihm, beginnend 10 Tage 
nach Anzeige der Versandbereitschaft die durch die La-
gerung entstandenen Kosten, bei Lagerung im Werk des 
Lieferers mindestens jedoch 0,5 v.H. des Rechnungsbe-
trages für jeden Monat berechnet. Der Lieferer ist jedoch 
berechtigt, nach Setzung und fruchtlosem Ablauf einer 
angemessenen Frist anderweitig über den Lieferge-
genstand zu verfügen und den Besteller mit angemesse-
ner verlängerter Frist mit dem von ihm bestellten oder der 
gleichen Gattung zugehörigen Liefergegenstand zu 
beliefern.  
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3 Versendung, Gefahrübergang und 
Entgegennahme 

3.1 Die Lieferung erfolgt „ab Werk“ (EXW Incoterms 2000), 
soweit nicht ausdrücklich anders vereinbart. Ist der Lie-
ferer zur Versendung des Liefergegenstandes verpflich-
tet, so ist er berechtigt, die Versandart und den Ver-
sandweg zu bestimmen. Der Lieferer ist SLVS-Verzichts-
kunde. Dies bedeutet, dass das Transportrisiko in einem 
solchen Fall stets vom Lieferer versichert wird. 

3.2 Die Gefahr geht – auch bei Teillieferungen – spätestens 
mit der Absendung oder Abholung der Lieferteile auf 
den Besteller über, und zwar auch dann, wenn der Lie-
ferer noch andere Leistungen, z.B. die Versendungskos-
ten oder Anfuhr oder Aufstellung, übernommen hat. 

3.3 Verzögert sich der Versand infolge nicht vom Lieferer zu 
vertretender Umstände, so geht die Gefahr 10 Tage ab 
Datum der Versandbereitschaftsmitteilung auf den Be-
steller über; jedoch ist der Lieferer verpflichtet, auf 
Wunsch und auf Kosten des Bestellers die Versicherun-
gen zu bewirken, die dieser verlangt. 

3.4 Angelieferte Gegenstände sind, auch wenn sie 
unwesentliche Mängel aufweisen, vom Besteller unbe-
schadet seiner Gewährleistungsansprüche entgegenzu-
nehmen. 

3.5 Teillieferungen sind zulässig. 

3.6 Soweit nicht abweichend geregelt, werden die 
Verpackungen durch den Lieferer veranlasst und nicht 
vom Besteller verlangt. Es handelt sich daher um Trans-
portverpackungen. Erfüllungsort für die Rückgabe der 
Transportverpackung ist der Sitz des Lieferers. Der Be-
steller trägt die Kosten für die Zurücksendung der Trans-
portverpackung und die beim Lieferer entstandenen 
Kosten der Zurücknahme. Der Besteller ist außerdem 
verpflichtet, die Transportverpackungen sauber und 
nicht mit anderen Bestandteilen vermischt zu den übli-
chen Betriebszeiten des Lieferers zurückzugeben. 

4 Gewährleistung  

4.1 Für Mängel der Lieferung bzw. Leistung, zu denen auch 
das Fehlen zugesicher-ter Eigenschaften gehört, leistet 
der Lieferer wie folgt Gewähr: 
Als Mangel ist nur eine nach billigem Ermessen nicht 
unerhebliche Abweichung der Lieferung bzw. Leistung 
bezüglich ihrer Beschaffenheit oder Brauchbarkeit zu dem 
vertraglich vereinbarten Zwecke anzusehen. Alle 
diejenigen Teile sind unentgeltlich nach Wahl des Liefe-
rers nachzubessern oder neu zu liefern, die sich innerhalb 
von zwölf Monaten seit Gefahrübergang infolge eines vor 
Gefahrübergang liegenden Umstandes – insbesondere 
wegen fehlerhafter Bauart, schlechten Baustoffes oder 
mangelhafter Ausführung – als mangelhaft herausstellen. 
Die Feststellung solcher Mängel ist dem Lieferer 
unverzüglich nach Auslieferung schriftlich zu melden. 
Ersetzte Teile werden Eigentum des Lieferers. Eine in 
diesem Sinne unerhebliche Abweichung steht der 
Erfüllung nicht entgegen. 

4.2 Es wird insbesondere keine Gewähr für Schäden über-
nommen, die aus nachfolgenden Gründen entstanden 
sind: 
ungeeignete oder unsachgemäße Verwendung, fehler-
hafte Montage und/oder fehlerhafter Anschluss bzw. In-
betriebsetzung durch den Besteller oder Dritte, natürliche 
Abnutzung, fehlerhafte oder nachlässige Behandlung, 
ungeeignete Betriebsmittel oder Austauschwerkstoffe, 
mangelhafte Bauarbeiten, ungeeigneter Baugrund, 
chemische, elektrochemische oder elektrische Einflüsse, 
sofern diese Gründe nicht vom Lieferer zu vertreten sind. 

4.3 Zur Vornahme aller dem Lieferer nach billigem Ermessen 
notwendig erscheinenden Nachbesserungen und Er-
satzlieferungen hat der Besteller nach Verständigung mit 
dem Lieferer dem Lieferer die notwendige Zeit und Ge-
legenheit zu geben. Anderenfalls ist der Lieferer von der 
Gewährleistung befreit. Ist die Beseitigung des Mangels 
dringend geboten aus Gründen der Gefährdung der 
Betriebssicherheit bzw. zur Abwehr unverhältnismäßig 
großer Schäden, hat der Besteller dies unter Nennung 
der betreffenden Umstände unverzüglich mitzuteilen, 
woraufhin der Lieferer den Umständen entsprechend 
rechtzeitig, jedenfalls nach drei Werktagen, dem Besteller 
die Erlaubnis erteilt, den Mangel selbst oder mittels Dritter 
zu beseitigen und vom Lieferer Ersatz der notwendigen 
Kosten zu verlangen.  

4.4 Durch etwa seitens des Bestellers oder Dritte unsachge-
mäß ohne vorherige schriftliche Genehmigung des Lie-
ferers vorgenommene Änderung oder Instandsetzungs-
arbeiten wird die Gewährleistung für die daraus entste-
henden Folgen aufgehoben. 
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4.5 Schlägt trotz Einräumung der erforderlichen Zeit die 
Nachbesserung fehl oder verweigert der Lieferer die 
Durchführung der Nachbesserung trotz Bestehens eines 
Nachbesserungsanspruches und/oder erfolgt keine Er-
satzlieferung, so ist der Besteller nach seiner Wahl be-
rechtigt, den Kaufpreis herabzusetzen oder die Rück-
gängigmachung des Vertrages herbeizuführen. 

4.6 Die Verjährungsfrist für die Nachbesserungsleistung 
oder den neu gelieferten Gegenstand beträgt sechs Mo-
nate ab Beendigung der Nachbesserungsleistung oder 
Anlieferung des neu gelieferten Gegenstandes. Die 
Verjährungsfrist endet jedoch spätestens mit dem Ablauf 
der Verjährungsfrist für den ursprünglichen Lieferge-
genstand. 

5 Haftung 

5.1 Dem Besteller stehen keine Schadens- und 
Aufwendungsersatzansprüche (im folgenden Schadens-
ersatzansprüche) wegen Verletzung von Pflichten aus 
dem Schuldverhältnis und aus unerlaubter Handlung zu, 
soweit nicht nachfolgend eine andere Regelung gilt. 

5.2 Schadenersatzansprüche bestehen bei zwingender Haf-
tung (insbesondere nach dem Produkthaftungsgesetz), 
bei Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Ge-
sundheit, bei Haftung für Vorsatz oder grobe Fahrlässig-
keit, in Fällen von Haftung wegen Verletzung von Kardi-
nalspflichten auch für leichte Fahrlässigkeit, bei Haftung 
für arglistig verschwiegene Mängel sowie bei Haftung 
aus Garantie. Der Lieferer haftet in diesen Fällen für 
seine gesetzlichen Vertreter und leitenden Angestellten 
sowie im Falle der Verletzung von Kardinalspflichten 
auch für seine sonstigen Erfüllungsgehilfen. Außer in 
Fällen der Haftung für Vorsatz/grobe Fahrlässigkeit oder 
wegen Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Ge-
sundheit ist die Haftung für die Verletzung von Kardi-
nalspflichten auf den vertragstypischen, vorhersehbaren 
Schaden begrenzt. 

5.3 Der Lieferer hat eine angemessene Produkthaftpflicht-
versicherung für Personen- und Sachschäden abge-
schlossen. Ansprüche auf Ersatz von Sachschäden aus 
Produkthaftung beschränken sich daher auf die von der 
Versicherung geschuldeten Beträge. Soweit zulässig, tritt 
der Lieferer diese Versicherungsansprüche an den Be-
steller ab. 

5.4 Die prozessuale Beweislastverteilung bleibt von diesen 
Regelungen unberührt 

5.5 Schadensersatzansprüche des Bestellers verjähren mit 
Ablauf von 12 Monaten. Für die Haftung nach Produkt-
haftungsgesetz oder für Vorsatz bzw. Arglist gilt die ge-
setzliche Verjährung. 

6 Preis und Zahlung 

6.1 Mangels besonderer Vereinbarung gelten die Preise „ab 
Werk“ (EXW Incoterms 2000) zuzüglich der jeweils gülti-
gen gesetzlichen MwSt. Zusätzliche Kosten wie Verpa-
ckung, Transport, Versicherung, Zoll sowie Montage 
werden gesondert berechnet. 

6.2 Zahlungen sind mangels besonderer Vereinbarung 30 
Tage nach Rechnungsdatum bar ohne jeden Abzug frei 
Zahlstelle des Lieferers zu leisten. 

6.3 Bei Überschreitung des Zahlungsziels hat der Besteller an 
den Lieferer Zinsen in Höhe von 8 Prozentpunkten über 
dem jeweiligen Basiszinssatz zu bezahlen. Die Ver-
zugszinsen sind höher anzusetzen, wenn der Lieferer ei-
nen anderen Rechtsgrund für höhere Zinsen nachweist. 

6.4 Ein Recht des Bestellers zur Aufrechnung und/oder zur 
Zurückbehaltung ist ausgeschlossen, sofern es sich nicht 
um vom Lieferer anerkannte Gegenansprüche oder 
rechtskräftig festgestellte Gegenansprüche handelt. Dies 
gilt ferner nicht für Ansprüche wegen mangelhafter Lie-
ferung. Ist die Lieferung teilbar, bezieht sich die letztge-
nannte Ausnahme nur auf die betroffene Teilleistung. Der 
Ausschluss gilt aber bei nicht erheblichen Mängeln für 
den Betrag der Vergütung, welcher betragsmäßig den 
mangelbedingten Minderwert übersteigt. 

6.5 Der Lieferer kann die Erfüllung seiner Lieferung und 
Leistung aussetzen, wenn sich nach Vertragsabschluß 
herausstellt, dass der Besteller einen wesentlichen Teil 
seiner Verpflichtung wegen eines schwerwiegenden 
Mangels seiner Kreditwürdigkeit nicht erfüllen wird. Setzt 
der Lieferer die Erfüllung aus, so hat er dies dem Besteller 
sofort anzuzeigen und die Erfüllung fortzusetzen, wenn 
der Besteller für die Erfüllung seiner Pflichten ausreichend 
Gewähr gibt. 

6.6 Das Recht zur Aussetzung der Lieferung besteht bei 
Auslandsgeschäften auch, wenn etwaige Währungstur-
bulenzen dem Lieferer Währungsnachteile von mehr als 
10 % bringen. Der Währungsnachteil muss zwischen 
Abschluss des Vertrages und erster Auslieferung ent-
standen sein. 
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7 Eigentumsvorbehalt 

7.1 Der Lieferer behält sich das Eigentum und das verlän-
gerte Eigentum an dem Liefergegenstand bis zur Erfül-
lung sämtlicher Forderungen des Lieferers gegenüber 
dem Besteller aus dem Liefervertrag vor. Wird ein 
Scheck-/Wechselverfahren vereinbart und haftet der 
Lieferer aus dem Wechsel gegenüber Dritten, insbeson-
dere der Bank, so hat der Besteller seine Verpflichtung 
erst erfüllt, wenn diese Haftung des Lieferers aus dem 
Wechsel endgültig entfallen ist. 

7.2 Bis zur endgültigen Erfüllung sämtlicher Forderungen 
des Lieferers gegen den Besteller aus dem Liefervertrag 
ist der Besteller nicht berechtigt, den Liefergegenstand 
zu verpfänden, zur Sicherung zu übereignen oder an 
Dritte zu veräußern oder Rechte an Dritte abzutreten. 

7.3 Veräußert der Besteller den Liefergegenstand 
abredewidrig oder mit Zustimmung des Lieferers, so tritt 
er schon jetzt die ihm dadurch entstehende Forderung 
an den Lieferer ab. Der Lieferer nimmt die Abtretung an. 
Der Lieferer ist berechtigt, die gegenüber dem Dritten 
bestehende Forderung selbst einzuziehen. Der Lieferer 
kann auch den verlängerten Eigentumsvorbehalt geltend 
machen. In diesem Falle ist der Besteller verpflichtet, 
dem Lieferer die abgetretene Forderung, den Schuldner 
sowie alle zum Einzug erforderlichen Angaben bekannt-
zugeben und die dazugehörigen Unterlagen an den 
Lieferer auszuhändigen und dem Schuldner des Bestel-
lers die Abtretung mitzuteilen. 

7.4 Eine etwaige Umbildung oder untrennbare Verbindung 
des Liefergegenstandes durch den Besteller wird stets für 
den Lieferer vorgenommen. Wird der Liefergegenstand 
mit anderen, dem Besteller nichtgehörigen Gegenstän-
den verbunden, so erwirbt der Lieferer das Miteigentum 
an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes des Lie-
fergegenstandes zu den anderen ihm nichtgehörigen 
Gegenständen. 
 
Erfolgt die Umbildung oder Verbindung in der Weise, 
dass die neue Sache des Bestellers als Hauptsache an-
zusehen ist, so gilt als vereinbart, dass der Besteller dem 
Lieferer anteilsmäßig Miteigentum hieran überträgt. 

7.5 Wird der Liefergegenstand mit einem Grundstück 
verbunden, so tritt der Besteller dem Lieferer auch die 
Forderung zur Sicherung der Forderungen des Lieferers 
gegen ihn, die ihm durch die Verbindung des Lieferge-
genstandes mit einem Grundstück gegen einen Dritten 
erwachsen ist, ab. 

7.6 Bei vertragswidrigem Verhalten des Bestellers, insbeson-
dere bei nicht unerheblichem Zahlungsverzug, Verpfän-
dung, Sicherungsübereignung oder sonstiger Übereig-
nung an Dritte, ist der Lieferer berechtigt, den Lieferge-
genstand zurückzunehmen; der Besteller ist zur Heraus-
gabe verpflichtet. In der Rücknahme des Liefergegens-
tandes durch den Lieferer liegt kein Rücktritt vom Ver-
trag. 

7.7 Bei Pfändung oder sonstigen Eingriffen Dritter hat der 
Besteller den Lieferer unverzüglich schriftlich zu benach-
richtigen, damit der Lieferer Klage gem. § 771 ZPO er-
heben kann. Soweit der Dritte nicht in der Lage ist, dem 
Lieferer die gerichtlichen und außergerichtlichen Kosten 
einer Klage gem. § 771 ZPO zu erstatten, haftet der Be-
steller dem Lieferer für den entsprechenden Ausfall. 

7.8 Der Lieferer verpflichtet sich, die ihm zustehenden Sicher-
heiten insoweit auf Verlangen des Bestellers freizugeben, 
als ihr realisierbarer Wert die zusichernde Forderung um 
mehr als 10 % übersteigt. 

7.9 Während der Dauer des Eigentumsvorbehalts ist der 
Lieferer berechtigt, den Liefergegenstand auf Kosten des 
Bestellers gegen Diebstahl, Bruch-, Feuer-, Wasser- und 
sonstige Schäden zu versichern, sofern nicht der Besteller 
selbst die Versicherung nachweislich abgeschlossen hat. 
Auf Verlangen hat er dem Lieferer diesen Nachweis 
durch Vorlage der Versicherungspolice zu erbringen. 

7.10 Ist die Lieferung für einen ausländischen Besteller be-
stimmt, so ist der ausländische Besteller verpflichtet, Ei-
gentumsrechte des Lieferers an dem Liefergegenstand 
entsprechend den gesetzlichen Vorschriften des Landes, 
für das der Liefergegenstand bestimmt ist, abzusichern, 
sowie alle Mitwirkungshandlungen, die zur Absicherung 
des Eigentumsvorbehaltes erforderlich sind, zu erbringen. 
Im Übrigen hat der ausländische Besteller das deutsche 
Recht ergänzend zu beachten.  
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8 Erfüllungsort, anwendbares Recht, Gerichts-
stand, Datenschutz, Geheimhaltung, 
Schriftform und Teilnichtigkeit 

8.1 Erfüllungsort für die Zahlung und für die Lieferung ist 
der Sitz des Lieferers. 

8.2 Auf diese Verkaufs- und Lieferbedingungen und die 
gesamten Rechtsbeziehungen zwischen dem Lieferer 
und dem Besteller gilt ausschließlich deutsches Recht 
unter Ausschluss des Einheitlichen UN-Kaufrechts 
(CISG). 

8.3 Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus den Vertragsbe-
ziehungen der Parteien ist Köln. Der Lieferer hat jedoch 
das Recht, den Besteller auch an dem Gerichtsstand des 
Bestellers zu verklagen. 

8.4 Auf die vertraglichen Beziehungen finden die 
nachfolgenden Regelungen in der nachstehenden 
Rangfolge Anwendung: 
 
a) die zwischen den Parteien abgeschlossenen Individu-
alvereinbarungen 
b) diese Allgemeinen Lieferbedingungen 
c) die gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere die des 
Handelsgesetzbuches (HGB) und des Bürgerlichen Ge-
setzbuches (BGB) 

8.5 Der Besteller wird gemäß § 33 BDSG darauf hinge-
wiesen, dass der Lieferer die Vertragsdaten in maschi-
nenlesbarer Form speichert und im Rahmen der Zweck-
bestimmung des Vertragsverhältnisses verarbeitet. Alle 
Daten werden vertraulich behandelt. Besteller wie Liefe-
rer verpflichten sich, etwaige ihnen bei Durchführung 
dieses Vertrages bekannt werdende, nicht öffentliche 
Informationen aus der Sphäre der jeweils anderen Partei 
als vertraulich zu behandeln. 

8.6 Nebenabreden, Vorbehalte, Änderungen und Ergänzun-
gen bedürfen zu ihrer Gültigkeit der schriftlichen Bestäti-
gung durch den Lieferer. 

8.7 Sollte eine Bestimmung dieser Verkaufs- und Liefer-
bedingungen oder eine Bestimmung im Rahmen sonsti-
ger Vereinbarungen unwirksam sein oder werden, so 
wird hiervon die Wirksamkeit aller anderen Bestimmun-
gen und Vereinbarungen nicht berührt. 


